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(54) Mehrfachabstreifer

(57) Abstreifer zum Abstreifen eines Kosmetikappli-
kators mit einem Halteabschnitt zum Festsetzen des Ab-
streifers (1) an einem Kosmetikvorratsbehälter, dadurch
gekennzeichnet, dass der Abstreifer mehrere in Wirkrich-
tung hintereinander angeordnete Abstreiforgane auf-

weist, von denen mindestens ein Abstreiforgan so an
dem Halteabschnitt oder dem benachbarten Abstreifor-
gan gehalten ist, dass es sowohl auf seiner Vorderseite
als auch auf seiner Rückseite ungehindert mit dem das
Kosmetikum bevorratenden Raum kommuniziert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Abstreifer nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1. Derartige Abstreifer sind
in vielfältiger Form in Gebrauch, um Kosmetikapplikato-
ren abzustreifen, die, solange sie unbenutzt sind, in einen
Kosmetikvorrat eintauchen, aus dem sie herausgezogen
werden, um den Applikator einsatzbereit zu machen.
[0002] Ein immer wiederkehrendes Problem wird da-
durch verursacht, dass ein stark mit Kosmetikmasse be-
ladener Applikator verhindert, dass während des Her-
ausziehens des Applikators aus dem Kosmetikvorrat Luft
in den Vorratsbehälter nachströmt, da der Kosmeti-
kapplikator und seine Beladung nahezu luftdicht gegen
die Abstreiferlippe abdichten. Hierdurch baut sich in dem
Kosmetikvorratsbehälter ein Unterdruck auf, der schlag-
artig in sich zusammenbricht, sobald das distale, d. h.
dem Griff abgewandte Ende des Applikators die Abstrei-
ferlippe passiert hat. Das plötzliche Zusammenbrechen
des Unterdrucks führt zu einem lauten Geräusch, das
sich lautmalerisch als "Plopp" umschreiben lässt. Dieses
Geräusch wird vielfach als Widerspruch zu einer hoch-
wertigen optischen und haptischen Aufmachung der
Kosmetikeinheit empfunden. Noch weitaus störender ist
dabei die Tatsache, dass der plötzliche Druckausgleich
nicht selten dazu führt, dass deutlich wahrnehmbare
Tropfen des Kosmetikums aus dem öffnungsnahen Be-
reich des Kosmetikvorratsbehälters herausspritzen oder
das distale Ende des Applikators mit Mascaramasse
überfrachtet ist und eine saubere Applikation verhindern.
[0003] Um insoweit Abhilfe zu schaffen, sind in der Ver-
gangenheit die unterschiedlichsten Lösungen vorge-
schlagen worden. Diese Lösungen gehen tendenziell al-
le in die gleiche Richtung - es werden kleinere Spalte
oder Öffnungen in einem seitlichen Bereich des Abstrei-
fers und/oder Unterbrechungen in der Abstreiferlippe
selbst geschaffen, die eine Art "Bypass" bilden, der ge-
währleistet, dass kontinuierlich Luft in den Kosmetikvor-
ratsbehälter nachströmen kann, so dass sich kein oder
nur ein geringerer Unterdruck aufbaut. Das Problem ist
jedoch, dass es schwer ist sicherzustellen, dass sich die
kleineren Spalte, Öffnungen oder Unterbrechungen im
Laufe der Zeit auch wirklich nicht durch Kosmetikmasse
verstopfen, die sich infolge mehrfachen Herausziehens
und Wiedereinführens des seltenst vollständig entlade-
nen Kosmetikapplikators vor oder hinter dem Abstreifer
ablagert und dort evtl. antrocknet.
[0004] Angesichts dessen liegt der Erfindung die Auf-
gabe zu Grunde, einen Abstreifer bzw. eine mit einem
Abstreifer versehene Kosmetikeinheit zu schaffen, die
dauerhaft eine verringerte Tendenz zur Geräuschent-
wicklung und/oder Spritzerneigung beim Herausziehen
des Applikators zeigt bzw. den Applikator am distalen
Ende von überschüssigem Kosmetikum befreit.
[0005] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt mit den
Merkmalen des Anspruchs 1.
[0006] Demgemäß wird ein Abstreifer zum Abstreifen
eines Kosmetikapplikators mit einem vorzugsweise rohr-

artigen Halteabschnitt zum Festsetzen des Abstreifers
an einem Kosmetikvorratsbehälter vorgeschlagen, der
mehrere in Wirkrichtung - d. h. regelmäßig in Entnahme-
richtung des Kosmetikapplikators - hintereinander ange-
ordnete Abstreiforgane aufweist, von denen mindestens
ein Abstreiforgan so an dem Halteabschnitt oder dem
benachbarten Abstreiforgan gehalten ist, dass es sowohl
auf seiner Vorderseite als auch auf seiner Rückseite un-
gehindert mit dem das Kosmetikum bevorratenden
Raum kommuniziert. Ein solches ungehindertes Kom-
munizieren liegt jedenfalls dann vor, wenn direkt neben
dem Abstreiforgan, vorzugsweise auf kürzestmöglichem
Weg, eine direkte Verbindung zwischen der (in Entnah-
merichtung gesehen) Vorderseite des Abstreiforgans
und der Rückseite des Abstreiforgans besteht. Dabei ist
der lichte Querschnitt der Verbindung so groß, dass auch
im Laufe der Dauer des bestimmungsgemäßen Ge-
brauchs der betreffenden Kosmetikeinheit kein vollstän-
diges Zusetzen der Verbindung zu befürchten ist. Eine
solchermaßen kürzestmögliche Verbindung ist z. B.
dann gegeben, wenn das betreffende Abstreiforgan ein
scheibenförmiger Körper ist und unmittelbar entlang des
Umfangsrandes des scheibenförmigen Körpers eine
Verbindung zwischen dessen Vorder- und Rückseite ge-
schaffen ist.
[0007] Eine andere, zur Lösung des erfindungsgemä-
ßen Problems bevorzugt eingesetzte Variante des erfin-
dungsgemäßen Abstreifers sieht einen Abstreifer zum
Abstreifen eines Kosmetikapplikators mit einem vorzugs-
weise rohrartigen Halteabschnitt zum Festsetzen des
Abstreifers an einem Kosmetikvorratsbehälter vor. Dabei
weist dieser der Abstreifer mehrere in Wirkrichtung hin-
tereinander angeordnete Abstreiforgane auf, von denen
mindestens ein Abstreiforgan nur mittels mehrerer Säu-
len an dem Halteabschnitt oder dem benachbarten Ab-
streiforgan gehalten ist. Hierdurch können seitlich im
Nachbereich des ggf. auch trichterförmigen Abstreifor-
gans große "Fenster" verwirklicht werden, die den erfin-
dungsgemäß gewünschten Effekt hervorbringen bzw.
ihm Vorschub leisten.
[0008] Im Rahmen einer bevorzugten Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass mindestens ein Abstreiforgan
des Abstreifers, besser mindestens zwei Abstreiforgane
des Abstreifers, als im Wesentlichen senkrecht zur Ab-
streiferlängsachse L angeordnete Scheibe ausgebildet
ist bzw. sind. Als Scheibe in diesem Sinne wird jedenfalls
ein Gebilde angesehen, dessen Erstreckung in Richtung
parallel zur Längsachse nicht mehr als die 5,5-fache bes-
ser nicht mehr als die 3-fache maximale Wandstärke in
Richtung parallel zur Wandstärke beträgt.
[0009] Vorzugsweise ist es so, dass die behälterein-
wertige Hauptfläche eine oder mehrere der besagten
Scheiben im Wesentlichen kegelig ist.
[0010] Im Rahmen einer bevorzugten Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass mindestens ein Abstreiforgan
des Abstreifers, besser mindestens zwei Abstreiforgane
des Abstreifers eine Anzahl von Schlitzen aufweisen, die
das betreffende Abstreiforgan in mehrere Segmente auf-
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teilen, wobei die Segmente vorzugsweise nach der Art
von Kuchenstücken ausgebildet sind, deren Spitzen sich
mittig gegenüberliegen bzw. treffen und die mit ihren
Flanken aneinander anliegen oder nur durch einen klei-
nen Spalt voneinander getrennt sind. Ein Spalt ist jeden-
falls dann klein im Sinne dieser Weiterbildung, wenn sei-
ne maximale Breite nicht mehr als 1 mm und vorzugs-
weise nicht mehr als 0,5 mm beträgt.
[0011] Vorzugsweise weist mindestens ein Abstreifor-
gan des Abstreifers, besser weisen mindestens zwei Ab-
streiforgane des Abstreifers eine zentrale Öffnung auf,
die stets unverschlossen ist, solange kein Kosmetikappli-
kator durch das betreffende Abstreiforgan hindurchragt.
[0012] Bevorzugt werden die Segmente des segmen-
tierten Abstreiforgans derart gestaltet, dass sie einseitig
eingespannte Biegeträger bilden, die sich beim Heraus-
ziehen des Kosmetikapplikators in Richtung der Zugkraft
elastisch federnd verbiegen, wobei die der Biegung ent-
gegenwirkende Federkraft so groß ist, dass die Segmen-
te schon dann im Wesentlichen in ihre unausgelenkte
Position zurückschnappen, wenn der Kosmetikapplika-
tor im Zuge seines Herausziehens das betreffende Ab-
streiforgan überwiegend, aber noch nicht vollständig
passiert hat.
[0013] Dabei ist es idealerweise so, dass die Dicke der
einen einseitig eingespannten Biegeträger bildenden
Segmente jeweils in Richtung von ihrer Einspannstelle
hin zu ihrem freien Ende abnimmt. Hierdurch wird sicher-
gestellt, dass der zentral liegende Bereich jedes Biege-
trägers keine allzu große Druckwirkung auf den Borsten-
besatz oder den an dessen Stelle tretenden Abstreifer-
bereich ausübt und so nirgendwo eine übermäßige Ab-
streifwirkung entfaltet.
[0014] Vorzugsweise ist es so, dass der Halteabschnitt
ein weiteres Abstreiforgan ausbildet. Dies geschieht am
besten dadurch, dass er einen rohrförmigen Körper aus-
bildet, der sich an seinem behältereinwertigen Ende der-
art verjüngt, dass die Verjüngung eine kreisrunde, idea-
lerweise in Umfangrichtung vollständig in sich geschlos-
sene Abstreiferlippe ausbildet. Mit einem solchen zusätz-
lichen Abstreifer kann dafür gesorgt werden, dass der
Stiel des Applikators optimal abgestreift wird. Bei richti-
ger, bevorzugt vorzusehender Dimensionierung erfolgt
das Abstreifen des Stiels ohne dass durch dieses Ab-
streiforgan eine übermäßige Abstreifwirkung im Bereich
des Borstenbesatzes ausgeübt wird, für dessen ord-
nungsgemäßes Abstreifen zumindest überwiegend das
andere Abstreiforgan zuständig ist.
[0015] Vorzugsweise ist der rohrförmige Körper an sei-
nem Umfang vollständig geschlossen und so dadurch
einen Abstreifervorhof bildet, der im Wesentlichen und
bevorzugt ausschließlich über die von der Abstreiferlippe
berandete Abstreiferöffnung mit dem das Kosmetikum
bevorratenden Raum kommuniziert.
[0016] Im Rahmen einer bevorzugten, aber zu den bis-
herigen Vorschlägen vollständig alternativen Lösung ist
vorgesehen, dass der Abstreifer mehrere in Wirkrichtung
hintereinander angeordnete Abstreiforgane aufweist,

wobei eines dieser Abstreiforgane als ganz oder im We-
sentlichen senkrecht zur Abstreiferlängsachse angeord-
nete, vorzugsweise geschlitzte und idealerweise nach
Maßgabe eines der vorhergehenden Ansprüche ausge-
stalteten Scheibe ausgebildet ist und ein weiteres der
Abstreiforgane durch einen rohrförmigen Körper ausbil-
det wird, der sich an seinem behältereinwertigen Ende
derart verjüngt, dass die Verjüngung eine kreisrunde,
idealerweise in Umfangrichtung vollständig in sich ge-
schlossene Abstreiferlippe ausbildet.
[0017] Eine Weiterbildung der Erfindungen sieht vor,
dass die Schlitze teilweise oder vorzugsweise alle nicht
geradlinig sind, sondern vorzugsweise so gestaltet, dass
sie einen S-förmigen Verlauf bilden.
[0018] Es wird vorzugsweise zusätzlicher Schutz be-
ansprucht für ein System aus einem Kosmetikvorratsbe-
hälter und einem daran festgesetzten Abstreifer nach ei-
nem der anderen Ansprüche, wobei mindestens ein Ab-
streiforgan frei in den Innenraum des Kosmetikvorrats-
behälters hineinragt, ohne in unmittelbarem Kontakt zu
der oder den Wänden des Kosmetikvorratsbehälters zu
stehen, wobei das System vorzugsweise auch einen
Kosmetikapplikator umfasst.
[0019] Vorzugsweise ist ein solches System so gestal-
tet, dass das besagte Abstreiforgan rundum mindestens
1 mm besser 3 mm minimalen Abstand zu der oder den
Wänden des Kosmetikvorratsbehälters einhält.
[0020] Schutz wird auch für die Kombination einzelner
Merkmale eines der Unteransprüche mit dem Hauptan-
spruch beansprucht.
[0021] Weitere Vorteile, Wirkungsweisen und Ausge-
staltungsmöglichkeiten der Erfindungen ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung dreier Ausfüh-
rungsbeispiele an Hand der nachfolgend gelisteten Fi-
guren.
[0022] Die Figur 1 zeigt eine Seitenansicht eines er-
sten Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Ab-
streifers, eingebaut in den Hals einer Flasche, die als
Kosmetikvorratsbehälter dient.
[0023] Die Figur 2 zeigt eine perspektivische Seiten-
ansicht des ersten Ausführungsbeispiels des erfindungs-
gemäßen Abstreifers.
[0024] Die Figur 3 zeigt eine perspektivische Seiten-
ansicht des ersten Ausführungsbeispiels des erfindungs-
gemäßen Abstreifers in einen Schnitt entlang der Ab-
streiferlängsachse L.
[0025] Die Figur 4 zeigt eine Draufsicht auf das behäl-
tereinwertige Abstreiforgan des Abstreifers, der hier das
erste Ausführungsbeispiel darstellt.
[0026] Die Figur 5 zeigt eine Seitenansicht eines zwei-
ten Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Ab-
streifers.
[0027] Die Figur 6 zeigt eine perspektivische Seiten-
ansicht des zweiten Ausführungsbeispiels des erfin-
dungsgemäßen Abstreifers.
[0028] Die Figur 7 zeigt eine perspektivische Seiten-
ansicht des zweiten Ausführungsbeispiels des erfin-
dungsgemäßen Abstreifers in einen Schnitt entlang der
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Abstreiferlängsachse L.
[0029] Die Figur 8 zeigt eine Draufsicht auf das behäl-
tereinwertige Abstreiforgan des Abstreifers, der hier das
zweite Ausführungsbeispiel darstellt.
[0030] Die Figuren 9 bis 12 zeigen ein drittes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung.
[0031] Wie man recht gut anhand der Figur 1 erkennt,
besteht der Abstreifer 1 des ersten Ausführungsbeispiels
aus einem Halteabschnitt 2 und zwei Abstreiforganen 3
und 4.
[0032] Der Halteabschnitt 2 ist hier, so wie es bevor-
zugt ist, als in Umfangsrichtung vollständig in sich ge-
schlossener rohrförmiger Körper ausgebildet, mit dessen
Hilfe der Abstreifer 1 in dem Hals der Flasche 13 festge-
setzt wird, die hier als Kosmetikvorratsbehälter dient. Zu
diesem Zweck ist der Halteabschnitt 2 vorzugsweise mit
einem kragenartigen Anschlag 14 versehen, der gegen
eine Stirnfläche des Flaschenhalses anschlägt und so
den Weg begrenzt, um den der Abstreifer 1 in den Fla-
schenhals eingeführt werden kann und gleichzeitig als
Dichtung fungiert, um so ein Auslaufen des Kosmetikums
aus dem Behälter zu verhindern. Wie man sieht ist der
Halteabschnitt 2 zusätzlich mit mindestens einem Rast-
organ 15 ausgestattet, das mit einem entsprechenden
Rastorgan oder einer entsprechenden Fläche des Fla-
schenhalses verrastet. Der Außendurchmesser des Hal-
teabschnitts 2 ist im Regelfall an den Innendurchmesser
des zu seiner Aufnahme vorgesehenen Flaschenhalses
angepasst, um so auch in radialer Richtung einen spiel-
freien Sitz des Abstreifers 1 sicherzustellen. Bei diesem
Ausführungsbeispiel weist der Halteabschnitt 2 einen im
Wesentlichen konstanten Innendurchmesser auf, d. h.
der Halteabschnitt 2 trägt als solcher nicht in wesentli-
chem Umfang zur Abstreifwirkung bei. An seinem behäl-
tereinwertigen Ende geht der Halteabschnitt 2 in mehrere
Säulen 7 über. Mithilfe dieser Säulen 7 ist ein Abstreifor-
gan 3 an dem Halteabschnitt 2 befestigt.
[0033] Das Abstreiforgan 3 ist hier als Scheibe ausge-
bildet, die vorzugsweise kreisförmig ist. Eine Scheibe im
Sinne der Erfindung ist ein Gebilde, das zwei große
Hauptflächen und eine im Vergleich dazu kleine Um-
fangsfläche besitzt. Die beiden großen Hauptflächen
sind dabei so angeordnet, dass sie im Wesentlichen
senkrecht auf die Abstreiferlängsachse L stehen.
[0034] Vorzugsweise ist diese Scheibe leicht kegelig,
d. h. mindestens eine ihrer beiden großen Hauptflächen,
bevorzugt aber beide großen Hauptflächen, sind nicht
hundertprozentig senkrecht zur Abstreiferlängsachse L
orientiert, sondern verlaufen stattdessen vorzugsweise
in einem Winkel von 90° +/- max. 15° und idealerweise
in einem Winkel von 90° +/- max. 10° zur Abstreiferlängs-
achse L. Idealerweise sind die beiden großen Hauptflä-
chen derart kegelig, dass sie in Richtung der Scheiben-
mitte leicht in behältereinwertige Richtung geneigt sind.
Das erleichtert das Wiedereinführen des Applikators.
[0035] Die Scheibe ist in Richtung parallel zur Längs-
achse vorzugsweise zwischen 0,5 und 1,75 mm dick,
wobei dieser Bereich, trotz der zur Mitte hin abnehmen-

den Dicke der Scheibe, nicht voll ausgeschöpft werden
muss. Sie ist mit einer Anzahl von Schlitzen versehen,
die sich vom Zentrum der Scheibe zum Scheibenrand
erstrecken. Bei dem von den Fig. 1 bis 4 gezeigten, be-
vorzugten Ausführungsbeispiel bilden immer zwei sich
im Mittenbereich unmittelbar gegenüberliegende Schlit-
ze eine S-förmige Schlitzanordnung aus, wodurch ge-
genüber ausschließlich gerade verlaufenden Schlitzen
überraschenderweise eine verbesserte Abstreifwirkung
erzeugt wird. Durch die geraden oder S-förmigen Schlit-
ze wird der überwiegende Teil der großen Hauptflächen
in einseitig eingespannte Biegeträger aufgeteilt, die eine
kuchenstückartige, dreieckige Gestalt aufweisen und wie
die Stücke eines Kuchens im Kreis angeordnet sind. Der
spitze Winkel jedes Biegeträgers auf seiner der Mitte zu-
gewandten Seite liegt vorzugsweise in einem Bereich,
für den gilt 42° ≤ β ≤ 28 °. Derart ausgestaltete Spitzen
"kämmen" dem Applikator sehr effektiv und bewirken da-
her gerade bei borstenbesetzten Applikatoren ein aus-
gesprochen gutes Abstreifergebnis.
[0036] Wie man am besten an Hand der Fig. 3 sieht,
ist es vorzugsweise so, dass die Dicke der Scheibe von
ihrem äußeren Umfang hin zur Scheibenmitte abnimmt,
was das Verformungsverhalten des Abstreiforgans bzw.
seiner Biegeträger positiv beeinflusst. Die Biegeträger
verbiegen sich beim Herausziehen des Kosmetikappli-
kators elastisch federnd. Dabei ist die der Biegung ent-
gegenwirkende Federkraft vorzugsweise so groß, dass
die Segmente schon dann im Wesentlichen in ihre un-
ausgelenkte Position zurückschnappen, wenn der Kos-
metikapplikator im Zuge seines Herausziehens das be-
treffende Abstreiforgan überwiegend aber noch nicht
vollständig passiert hat. Hierdurch wird insbesondere
das dem Applikatorgriff abgewandte, freie Ende des Ap-
plikators sehr effektiv abgestreift.
[0037] Vorzugsweise enden die Schlitze außenseitig
an einem gedachten Kreis mit einem Radius, der etwa
% des maximalen Scheibenradius ausmacht, so dass
die Scheibe trotz der Schlitze noch die erforderliche Ei-
genstabilität aufweist und nicht dauerhaft "umstülpt",
wenn der Applikator durch sie hindurchgezogen wird. In
ihrem Zentrum ist die Scheibe gelocht. Dabei ist der
Lochdurchmesser, den die dem Behälterinneren zuge-
wandte Scheibe aufweist, vorzugsweise größer (idealer-
weise um mindestens 20 %, besser um mindestens 30
%), als der Lochdurchmesser, den die der Behälteröff-
nung zugewandte Scheibe aufweist, auf die gleich noch
zu sprechen zu kommen ist.
[0038] Wie bereits oben gesagt wird das Abstreiforgan
3 mithilfe mehrerer Säulen 7 an dem Halteabschnitt 2 in
Position gehalten. Bei diesen Säulen 7 handelt es sich
jeweils um vorzugsweise viereckige Stäbe, also um Ge-
bilde deren Länge parallel zur Längsachse L des Abstrei-
fers 1 wesentlich größer ist als ihre Breite in Umfangs-
richtung. Vorzugsweise sind die Stäbe jeweils so
schlank, dass ihre Erstreckung RE in Umfangsrichtung
maximal 7,5 % und vorzugsweise maximal 5 % des Um-
fangs ausmacht, entlang dessen die Stäbe aufgestellt
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sind. In Einzelfällen können die Stäbe breiter sein und
jeweils maximal 10 % des Umfangs ausmachen, eine
solche Ausführungsform ist jedoch nicht bevorzugt, son-
dern tatsächlich nur die Ausnahme, für die nur sekundär
Schutz beansprucht wird. Idealerweise ist die Zahl der
ein Abstreiforgan 3 haltenden Stäbe beschränkt, so dass
maximal 4 solche Stäbe für ein Abstreiforgan 3 vorgese-
hen sind. In Einzelfällen können bis zu 6 solcher Stäbe
für ein Abstreiforgan 3 vorgesehen sein, wobei dann aber
jeder Stab im Regelfall eine Erstreckung RE haben sollte,
die maximal 5 % des Umfangs ausmacht und besser
maximal 3 % des Umfangs ausmacht. Im Regelfall sind
die Säulen gleichmäßig entlang des Umfangs verteilt.
[0039] Bemerkenswert ist, dass die Säulen vorzugs-
weise so ausgestaltet sind, dass sie in radialer Richtung
eine Dicke aufweisen, die größer ist als die in radialer
Richtung gemessene Wandstärke des Halteabschnitts
2. Die Fig. 4 veranschaulicht dies recht gut, denn sie
zeigt, dass die Säulen bei diesem Ausführungsbeispiel
innenseitig über die Innenoberfläche des Halteabschnitts
2 hinausragen.
[0040] Wie man am besten anhand der Figur 1 sieht
werden auf diese Art und Weise große seitliche "Fen-
sterflächen" geschaffen, über die das Abstreiforgan un-
gehindert mit dem das Kosmetikum bevorratenden
Raum des Vorratsbehälters kommunizieren kann - was
nichts anderes bedeutet, als dass sich beim Herauszie-
hen des Kosmetikapplikators durch das Abstreiforgan
hindurch keine spürbare Druckdifferenz zwischen der
Vorderseite und der Rückseite des Abstreiferelementes
ausbilden kann. Dies ist selbst dann sichergestellt, wenn
sich an den Rändern des Abstreiforgans 3 größere Men-
gen an abgestreiftem Kosmetikum angesammelt haben.
Denn die "Fensterflächen" sind so groß, dass die sich
durch das Abstreifen an den Rändern des Abstreiforgans
3 ansammelnde Kosmetikmasse in den Vorratsraum zu-
rücktropft oder zurückfällt, bevor die Fensterflächen hier-
von verstopft werden. Dies ermöglicht es, dem betreffen-
den Abstreiforgan insbesondere aus der Spitze des Ap-
plikators eine größere Menge an überschüssigen Kos-
metikum zu entfernen, ohne dass es zu dem aus anwen-
dungstechnischen und akustischen Gründen uner-
wünschten, weil ein Spritzen begünstigenden und un-
schön klingenden "Plopp-Effekt" kommt, der durch
Druckunterschiede zwischen der Vorderseite und der
Rückseite eines Abstreiforgans zustande kommt.
[0041] Das bisher für das Abstreiforgan 3 beschriebe-
ne gilt bis auf die nachfolgend näher beschriebenen Ab-
weichungen auch für das Abstreiforgan 4 und vorzugs-
weise auch für jedes weitere scheibenförmige Abstrei-
forgan, soweit ein solches im Einzelfall vorgesehen ist -
wobei zwei hintereinandergeschaltete, scheibenförmige
Abstreiforgane für die Mehrzahl der Fälle das Optimum
sind und daher bevorzugt Schutz beanspruchen.
[0042] Auch das Abstreiforgan 4 ist als Scheibe aus-
gebildet, so, wie das oben für das Abstreiforgan 3 be-
schrieben worden ist. Das Abstreiforgan 4 wird ebenfalls
mithilfe mehrerer Säulen an den vorhergehenden Ab-

streiforgan 3 gehalten. Aufgrund dessen kann auch das
Abstreiforgan 4 ungehindert mit dem das Kosmetikum
bevorratenden Raum des Vorratsbehälters kommunizie-
ren. Der vorzugsweise einzige Unterschied zum Abstrei-
forgan 3 ist der, dass der Lochdurchmesser, den das
zentrale Loch dieses scheibenförmigen Abstreiforgans
aufweist, kleiner, als der des scheibenförmigen Abstrei-
forgans 3. Nicht zuletzt auf Grund dessen vermag das
Abstreiforgan 4 noch einen gewissen Anteil der Kosme-
tikmasse von dem Applikator abzustreifen, die zunächst
das Abstreiforgan 3 passiert hatte, ohne abgestreift zu
werden.
[0043] Die Figuren 5 bis 8 zeigen ein zweites Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung. Dieses zweite Ausführungs-
beispiel der Erfindung ist im Wesentlichen genauso ge-
staltet, wie das erste Ausführungsbeispiel der Erfindung.
Aufgrund dessen gilt es für das erste Ausführungsbei-
spiel der Erfindung Gesagte in gleicher Weise, soweit
sich aus den nachfolgend beschriebenen Unterschieden
nicht etwas anderes ergibt.
[0044] Das zweite Ausführungsbeispiel unterscheidet
sich unter drei Gesichtspunkten von dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel:
[0045] Die scheibenförmigen Abstreiforgane haben
bei diesem Ausführungsbeispiel eine konstante Dicke
parallel zur Richtung der Längsachse L.
[0046] Außerdem sind die scheibenförmigen Abstreif-
organe bei diesem Ausführungsbeispiel vollständig
eben, d. h. sie sind nicht kegelig, sondern ihre beiden
großen Hauptflächen sind jeweils orthogonal zur Längs-
achse L orientiert.
[0047] Darüber hinaus ist der Halteabschnitt 2 bei die-
sem Ausführungsbeispiel so geformt, dass er sich zur
Behälterinnenseite hin verjüngt und eine in Umfangsrich-
tung in sich geschlossene, kreisförmige Abstreiferlippe
ausbildet. Zu diesem Zweck ist der Halteabschnitt 2 an
seinem behälterinnenseitigen Ende kegelig ausgeformt.
Vorzugsweise ist es so, dass diese kreisförmige Abstrei-
ferlippe am inneren Ende des kegeligen Abschnitts ins-
besondere den Zweck hat, den Stiel des Applikators ab-
zustreifen und so gut wie möglich von dort anhaftendem
Kosmetikum zu befreien. Entsprechend ist diese Abstrei-
ferlippe dimensioniert. Dabei weisen der kreisförmige
Applikator bzw. der Halteabschnitt 2 vorzugsweise keine
Bypassöffnung auf, d. h. keinen Pfad der die Abstreifer-
lippe umgeht, um Luft in den Kosmetikvorratsbehälter
nachzuführen.
[0048] Vorzugsweise ist diese kreisförmige Abstreifer-
lippe stattdessen so dimensioniert, dass sie einen grö-
ßeren lichten Durchmesser aufweist, als vergleichbare
Abstreiferlippen, die nicht nur die Aufgabe haben, den
Applikatorstiel abzustreifen, sondern auch den eigentli-
chen Applikatorkörper bzw. den Borstenbesatz des Ap-
plikators. Die Größe des lichten Durchmessers wird er-
findungsgemäß so gewählt, dass die kreisförmige Ab-
streiferlippe im Wesentlichen nur den Applikatorstiel ab-
streift und gegenüber dem eigentlichen Applikatorkörper
bzw. dem Borstenbesatz des Applikators keine wesent-
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liche Abstreifwirkung mehr entfaltet. Letzteres ist der Fall,
wenn die kreisförmige Abstreiferlippe so viel Abstand zu
der Seele des Applikators hält, an der die Borsten befe-
stigt sind, dass durch den bereits anderweitig abgestreif-
ten Borstenbesatz hinreichend viel Luft in den Kosme-
tikvorratsbehälter nachströmen kann, um das störende
"Plopp" und/oder das im Zuge dessen auftretende Sprit-
zen bzw. die vermehrte Ablagerung von Kosmetikum an
der Applikatorspitze im Wesentlichen zu vermeiden.
[0049] Bevorzugt wird der Applikatorstiel bei diesem
Ausführungsbeispiel so dimensioniert, dass er bei voll-
ständig in seine Verstauposition geschobenem Applika-
tor nach wie vor durch die kreisförmige Abstreiferlippe
hindurchragt, wodurch der Kosmetikvorratsbehälter voll-
ständig abgedichtet wird, so dass das bevorratende Kos-
metikum den Abstreifer auch dann nicht passieren kann,
wenn die Kosmetikeinheit beispielsweise bei höheren
Temperaturen im Kopfstand gelagert wird, was in einer
Handtasche unwillkürlich vorkommen kann.
[0050] Die Figuren 9 bis 12 zeigen ein drittes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung. Das Ausführungsbeispiel ist
so ausgestaltet, dass die beiden scheibenförmigen Ab-
streiforgane zu 100 % so gestaltet sind, wie bei dem er-
sten Ausführungsbeispiel, während der zugehörige Hal-
teabschnitt ein zusätzliches Abstreiforgan ausbildet, so,
wie bei dem zweiten Ausführungsbeispiel.
[0051] Unabhängig von dem Gegenstand, der durch
die separat aufgestellten Ansprüche beansprucht wird,
wird auch Schutz für einen Abstreifer beansprucht, der
folgende Merkmale aufweist:
[0052] Abstreifer 1 zum Abstreifen eines Kosmeti-
kapplikators, wobei der Abstreifer 1 mehrere in Wirkrich-
tung hintereinander angeordnete Abstreiferorgane 3, 4,
5 aufweist, wobei eines dieser Abstreiforgane als im We-
sentlichen senkrecht zur Abstreiferlängsachse L ange-
ordnete, vorzugsweise geschlitzte und idealerweise
nach Maßgabe der in dieser Anmeldung beschriebenen
Möglichkeiten ausgestatteten Scheibe ausgebildet ist
und ein weiteres der Abstreiforgane durch einen rohrför-
migen Körper ausgebildet wird, der sich an seinem be-
hältereinwärtigen Ende derart verjüngt, dass die Verjün-
gung eine kreisrunde, idealerweise in Umfangsrichtung
vollständig in sich geschlossene Abstreiferlippe 11 aus-
bildet.
[0053] Unabhängig davon wird auch selbständiger
Schutz für einen Abstreifer beansprucht, der folgende
Merkmale aufweist:

Abstreifer 1 zum Abstreifen eines Kosmetikapplika-
tors mit einem Halteabschnitt 2 zum Festsetzen des
Abstreifers 1 an einem Kosmetikvorratsbehälter 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Abstreifer 1 meh-
rere in Wirkrichtung hintereinander angeordnete Ab-
streiforgane 3, 4, 5 aufweist, von denen mindestens
ein Abstreiforgan nur mittels mehrerer Säulen 7 an
dem Halteabschnitt 2 oder an dem benachbarten Ab-
streiforgan gehalten ist.

[0054] Für beide der vorgehend genannten Gegen-
stände, für die auch eigenständiger Schutz unabhängig
von den separat aufgestellten Ansprüchen begehrt wird,
gilt, dass diese Gegenstände weiter ausgestaltet werden
können durch Verwendung der Merkmale, die in den ex-
plizit aufgestellten Unteransprüchen enthalten sind.

Bezugszeichenliste

[0055]

1 Abstreifer
2 Halteabschnitt des Abstreifers
3 Abstreiforgan
4 Abstreiforgan
5 Abstreiforgan
6 Kosmetikum bevorratender Raum bzw. Kosmetik-

vorratsbehälter
7 Säule
8 Schlitz im Abstreiforgan
9 Zentrale Öffnung des Abstreiforgans
10 Segment des Abstreiforgans (in Fig. 5 und 11

durch Schraffierung optisch veranschaulicht)
11 Abstreiferlippe
12 Abstreifervorhof
13 Vorratsbehälter
14 Kragenanschlag
15 Rastorgan

E Entnahmerichtung
L Abstreiferlängsachse
V Vorderseite Abstreiforgan
R Rückseite Abstreiforgan
β spitzer Winkel eines Segments

Patentansprüche

1. Abstreifer (1) zum Abstreifen eines Kosmetikappli-
kators mit einem Halteabschnitt (2) zum Festsetzen
des Abstreifers (1) an einem Kosmetikvorratsbehäl-
ter (6), dadurch gekennzeichnet, dass der Abstrei-
fer (1) mehrere in Wirkrichtung hintereinander ange-
ordnete Abstreiforgane (3, 4, 5) aufweist, von denen
mindestens ein Abstreiforgan so an dem Halteab-
schnitt (2) oder dem benachbarten Abstreiforgan ge-
halten ist, dass es sowohl auf seiner Vorderseite (V)
als auch auf seiner Rückseite (R) ungehindert mit
dem das Kosmetikum bevorratenden Raum (6) kom-
muniziert.

2. Abstreifer (1) nach Anspruch 1 zum Abstreifen eines
Kosmetikapplikators mit einem Halteabschnitt (2)
zum Festsetzen des Abstreifers (1) an einem Kos-
metikvorratsbehälter (6), dadurch gekennzeich-
net, dass der Abstreifer (1) mehrere in Wirkrichtung
hintereinander angeordnete Abstreiforgane (3, 4, 5)
aufweist, von denen mindestens ein Abstreiforgan
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nur mittels mehrerer Säulen (7) an dem Halteab-
schnitt (2) oder dem benachbarten Abstreiforgan ge-
halten ist.

3. Abstreifer (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
streifer (1) mindestens zwei hintereinander angeord-
nete Abstreiforgane (3, 4, 5) aufweist, die beide so
an dem Halteabschnitt (2) oder dem benachbarten
Abstreiforgan gehalten sind, dass beide sowohl auf
ihrer Vorderseite (V) als auch auf ihrer Rückseite (R)
ungehindert mit dem das Kosmetikum bevorraten-
den Raum (6) kommunizieren und/oder nur mittels
mehrerer Säulen (7) an dem Halteabschnitt (2) oder
dem benachbarten Abstreiforgan gehalten sind.

4. Abstreifer (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass minde-
stens ein Abstreiforgan des Abstreifers (1), besser
mindestens zwei Abstreiforgane des Abstreifers (1)
als im Wesentlichen senkrecht zur Abstreiferlängs-
achse (L) angeordnete Scheiben ausgebildet sind.

5. Abstreifer (1) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die behältereinwertige Hauptfläche
eine oder mehrerer der besagten Scheiben im We-
sentlichen kegelig ist.

6. Abstreifer (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass minde-
stens ein Abstreiforgan des Abstreifers (1), besser
mindestens zwei Abstreiforgane des Abstreifers (1)
eine Anzahl von Schlitzen (8) aufweisen, die das be-
treffende Abstreiforgan in mehrere Segmente (10)
aufteilen, wobei die Segmente (10) vorzugsweise
nach der Art von Kuchenstükken ausgebildet sind,
deren Spitzen sich mittig gegenüberliegen bzw. tref-
fen und die mit ihren Flanken aneinander anliegen
oder nur durch einen kleinen Spalt voneinander ge-
trennt sind.

7. Abstreifer (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass minde-
stens ein Abstreiforgan des Abstreifers (1), besser
mindestens zwei Abstreiforgane des Abstreifers (1)
eine zentrale Öffnung (9) aufweisen, die stets unver-
schlossen ist, solange kein Kosmetikapplikator
durch das betreffende Abstreiforgan hindurchragt.

8. Abstreifer (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Seg-
mente (10) des segmentierten Abstreiforgans derart
gestaltet sind, dass sie einseitig eingespannte Bie-
geträger bilden, die sich beim Herausziehen des
Kosmetikapplikators in Richtung der Zugkraft ela-
stisch federnd verbiegen, wobei die der Biegung ent-
gegenwirkende Federkraft so groß ist, dass die Seg-
mente (10) schon dann im Wesentlichen in ihre un-

ausgelenkte Position zurückschnappen, wenn der
Kosmetikapplikator im Zuge seines Herausziehens
das betreffende Abstreiforgan überwiegend aber
noch nicht vollständig passiert hat.

9. Abstreifer (1) nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dicke der einen einseitig einge-
spannten Biegeträger bildenden Segmente (10) je-
weils in Richtung von ihrer Einspannstelle hin zu ih-
rem freien Ende abnimmt.

10. Abstreifer (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Hal-
teabschnitt (2) ein weiteres Abstreiforgan ausbildet,
vorzugsweise dadurch, dass er einen rohrförmigen
Körper ausbildet, der sich an seinem behälterein-
wertigen Ende derart verjüngt, dass die Verjüngung
eine kreisrunde, idealerweise in Umfangrichtung
vollständig in sich geschlossene Abstreiferlippe (11)
ausbildet.

11. Abstreifer (1) nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der rohrförmige Körper an seinem
Umfang vollständig geschlossen ist und dadurch ei-
nen Abstreifervorhof (12) bildet, der im Wesentlichen
und bevorzugt ausschließlich über die von der Ab-
streiferlippe (11) berandete Abstreiferöffnung mit
dem das Kosmetikum bevorratenden Raum (6) kom-
muniziert.

12. Abstreifer (1) zum Abstreifen eines Kosmetikappli-
kators nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei der Abstreifer (1) mehrere in Wirkrichtung hin-
tereinander angeordnete Abstreiforgane (3, 4, 5)
aufweist, wobei eines dieser Abstreiforgane als im
Wesentlichen senkrecht zur Abstreiferlängsachse
(L) angeordnete, vorzugsweise geschlitzte und idea-
lerweise nach Maßgabe eines der vorhergehenden
Ansprüche ausgestalteten Scheibe ausgebildet ist
und ein weiteres der Abstreiforgane durch einen
rohrförmigen Körper ausbildet wird, der sich an sei-
nem behältereinwertigen Ende derart verjüngt, dass
die Verjüngung eine kreisrunde, idealerweise in Um-
fangrichtung vollständig in sich geschlossene Ab-
streiferlippe (11) ausbildet.

13. Abstreifer (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schlitze (8) teilweise oder vorzugsweise alle nicht
geradlinig sind, sondern vorzugsweise so gestaltet,
dass sie einen S-förmigen Verlauf bilden.

14. System aus einem Kosmetikvorratsbehälter (6) und
einem daran festgesetzten Abstreifer (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens ein Abstreiforgan frei in
den Innenraum des Kosmetikvorratsbehälters (6)
hineinragt, ohne in unmittelbarem Kontakt zu der
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oder den Wänden des Kosmetikvorratsbehälters (6)
zu stehen, wobei das System vorzugsweise auch
einen Kosmetikapplikator umfasst.

15. System gemäß Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das besagte Abstreiforgan rundum
mindestens 1 mm besser 3 mm minimalen Abstand
zu der oder den Wänden des Kosmetikvorratsbehäl-
ters (6) einhält.
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